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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 8 5 2   
 
 
 

01.09.2020 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Wirtschaftsausschuss vorberatend 01.09.2020  
Verbandsausschuss vorberatend 14.09.2020  
Verbandsversammlung beschließend 25.09.2020  

 
 
Betreff: Änderungsantrag zur Beschlussvorlage Drucksache Nr. 13/1445 

 
Angelegenheiten der Freizeitgesellschaften - Revierpark Gysenberg Herne 
GmbH - Neustrukturierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Herne 

 
 
Beschlussvorschlag
 
 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird wie folgt geändert: 

Der letzte Satz des ersten Abschnitts wird gestrichen und ersetzt durch: 

 

Die Verbandsversammlung stimmt einer dreijährigen Erprobungsphase, möglichst mit 

Beginn 01.01.2021, zu. 

 
 
Begründung: 
 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung 13/1445 wurde von den Mitgliedern der 

Verbandsversammlung am 28.06.2019 aufgrund von Beratungsbedarf vertagt.  

Ausschlaggebend war dabei, dass ein großer Teil der politischen Vertreter – wie auch die 

Beteiligungsverwaltung – die vollständige Integration der RPG in die FMR als sinnvollste 

Lösung ansehen. Eine im bisherigen Beschlussvorschlag vorgesehene Erprobungsphase, 

die auf der Grundlage eines 5-jährigen Vertrages mit Verlängerungsoption vorgesehen ist, 

verfestigt dagegen Strukturen, die dem Ziel einer Integration in die FMR entgegenstehen. 
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Mit Schreiben vom 05.04.2020 weist der Kämmerer der Stadt Herne auf die erheblichen 

Folgen der Covid 19 Krise auf die Finanzsituation der Revierpark Gysenberg GmbH hin. 

Des Weiteren stellt der Kämmerer fest, dass mit der bisher gemeinsam erarbeiteten 

Neustrukturierung – dargestellt in der Begründung der Drucksache Nr. 13/1445 - ein 

wirtschaftlicher Vorteil von ca. 250. T€ p.a. erzielt werden kann. 

Aufgrund der prekären Finanzsituation ist es angebracht, den wirtschaftlichen Vorteil zu 

generieren und nach einer im 24 Monat beginnenden Evaluierung der dreijährigen 

Erprobungsphase eine endgültige Entscheidung zu treffen über die Fortführung der 

Zusammenarbeit oder eine mögliche Trennung von der gemeinsamen Gesellschaft. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Kolecki, Melanie Gustrau, Michael Fraktion SPD 
Akt.zeichen  Fraktion CDU 

Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

  

Fraktionsvorsitzender CDU gez. Roland Mitschke 
 
Fraktionsvorsitzende SPD gez. Martina Schmück-Glock 
 
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen gez. Claudia Leiße 
 


